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Protokoll der ausserordentlichen 1. 

GEMEINDEVERSAMMLUNG VON SAANEN 

Freitag, 22. März 2024, um 20:00 Uhr, Kirche Saanen 

 

Vorsitz: Louis Lanz, Präsident der Gemeindeversammlung 
 
Protokoll: Markus Iseli, stv. Verwaltungsdirektor 
 
Stimmenzähler: entfallen auf Grund elektronischer Abstimmungsgeräte 
 
anwesende Stimmberechtigte: 387 bzw. rund 9,9 % (100% = 3919) 
 

 
Der Vorsitzende der Gemeindeversammlung, Louis Lanz, begrüsst die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger und Gäste und eröffnet die ausserordentliche Gemeindeversammlung. 
 
 
GESCHÄFTE 
 
1. Änderung Zonenplan Nr. 4, Gstaad, Gewerbezone (G), Parzelle Nr. 571 "Erweiterung 

Schlachthaus Büdemli" 
Zustimmung zur Änderung des Zonenplans 

 
2. Erheblichkeitsantrag Sanierung Ortsdurchfahrt Schönried: Soll die Durchfahrtsge-

schwindigkeit von 50 km/h in Schönried beibehalten werden? 
Beschlussfassung über den Erheblichkeitsantrag 

 
3. Verschiedenes 

a. Vorfrankatur Abstimmungskuverts: Orientierung 
 

 
Die Erläuterungen zu den Traktanden erschienen im Anzeiger von Saanen vom 27. Februar 
2024. Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Obersimmental-Saanen in 
Saanen einzureichen (Art. 63ff. Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von 
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeinde-
gesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen 
Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Auszug aus dem Abstimmungs- und Wahlreglement (AWR) der Einwohnergemeinde Saanen 
vom 13. September 2019. Artikel 70, Absatz 1: 
„Die Stimmberechtigten können sich kurz und sachlich zum Geschäft äussern und Anträge 
stellen. Wer dazu technische Hilfsmittel einsetzen will, muss dies bis spätestens am Vortag 
der Verwaltungsdirektion melden und die entsprechenden Datenträger übermitteln.“ 
 
Wir laden alle stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner, welche das 18. Altersjahr 
vollendet haben und seit mindestens 3 Monaten in der Einwohnergemeinde Saanen angemel-
det sind, herzlich zu dieser Versammlung ein. 
 
Saanen, 20. Februar 2024      Gemeinderat von Saanen 
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Die im Amtlichen Anzeiger Saanen bzw. im Anzeiger von Saanen veröffentlichte Traktanden-
liste und die Erläuterungen sind Bestandteile des Protokolls. Dieses kann in der Verwaltungs-
direktion jederzeit eingesehen werden. 
 
 
VERHANDLUNGEN 
 

 
1. Änderung Zonenplan Nr. 4, Gstaad, Gewerbezone (G), Parzelle Nr. 571 "Erweiterung 

Schlachthaus Büdemli" 
Zustimmung zur Änderung des Zonenplans 

 
Die "Buure Metzg" AG beschäftigt heute in Gstaad, Rougemont und Schönried rund 40 Mitar-
beitende und bildet Lernende aus. Sie ist bestrebt regionale Produkte in hoher Qualität, meist 
hausgemachte Spezialitäten, zu produzieren inklusive Verkauf. Der Hauptstandort mit Schlach-
tung, Verarbeitung, Produktion eines Vollsortiments an Eigenprodukten mit Verkauf befindet 
sich heute an der alten Lauenenstrasse im Dorfkern von Gstaad. Der Mietvertrag zur Nutzung 
der Räumlichkeiten in Gstaad läuft aus. Die Eigentümerschaft der Liegenschaft kündigt den 
Mietvertrag wegen Eigenbedarfs. Die "Buure Metzg" braucht zur Weiterführung der Unterneh-
mung somit einen neuen Standort für ihre Schlachtung, Verarbeitung und Produktion. Gesucht 
wurde folglich ein neuer Standort in einer bestehenden oder neuen Gewerbezone. 
 
Bei der Suche nach einem neuen, geeigneten Standort für den Schlachtbetrieb zeigte sich, 
dass kein Standort in den bestehenden Gewerbezonen möglich ist. Die "Buure Metzg" will da-
rum mit dem zweiten in der Gemeinde Saanen bestehenden Schlachthaus - der Schlachthaus 
Büdemli AG - zusammenspannen. Die beiden Schlachthöfe sollen am bestehenden Standort 
des Schlachthauses Büdemli konzentriert werden. Die Schlachtung erfolgt gemeinsam, die 
Verarbeitung erfolgt durch beide Betriebe getrennt. Das Schlachthaus soll dazu zentral in der 
Mitte der beiden Verarbeitungsbetriebe aufgebaut werden und so beide Betriebe mit Schlacht-
tieren versorgen. Die Erweiterung des bestehenden Schlachthauses und die Konzentration der 
beiden Standorte zur Nutzung von Synergien mit Schaffung eines verdichteten Betriebsareals 
erweisen sich unter diesen Umständen aus raumplanerischer Sicht als sinnvoll. Ein weiterer 
grosser Vorteil ist, dass an diesem Standort keine zusätzlichen Transportwege für die Betriebe 
anfallen. Die Parzelle Nr. 571 befindet sich heute in der Landwirtschaftszone. Die geplante Er-
weiterung des bestehenden Schlachthofs erfordert eine Einzonung mit Rodungsbewilligung / 
Ersatzaufforstung. 
 
Mit der vorliegenden Änderung des Zonenplans Nr. 4 der Gemeinde Saanen wird die beste-
hende Gewerbezone auf der Parzelle Nr. 5099 Richtung Osten erweitert. Auf der Parzelle Nr. 
571 wird eine Fläche von rund 1'760 m² neu der Gewerbezone zugewiesen. Neben der geplan-
ten Einzonung wird für die Zufahrt ab der Turbachstrasse zur Anlieferung im Osten des Ge-
bäudes eine Fläche von rund 99 m² von der Zone für öffentliche Nutzung (ZöN) A11 neu eben-
falls der Gewerbezone zugeordnet. Die drei dadurch wegfallenden Parkplätze in der ZöN A11 
sollen künftig in der dafür vorgesehenen ZöN A12 zur Verfügung gestellt werden. Diese befin-
det sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite und wird in einem separaten Verfahren auf 
den heutigen Verlauf der Turbachstrasse angepasst. Während der öffentlichen Mitwirkung vom 
12. April 2022 bis am 13. Mai 2022 gingen sieben Eingaben ein. Nach Abschluss der Vorprü-
fung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) wurde die öffentliche Auflage 
vom 31. Oktober bis 1. Dezember 2023 durchgeführt. Innerhalb der Einsprachefrist gingen 
zwei Einsprachen ein. Am 8. Januar 2024 fand eine gemeinsame Einspracheverhandlung mit 
allen Einsprechenden statt. Eine Einigung wurde nicht erzielt. An der Gemeindeversammlung 
wird über die Einsprachen informiert. 
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Antrag 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Zustimmung zur Änderung von Zonen-
plan Nr. 4, Gstaad, Gewerbezone (G), Parzelle Nr. 571 "Erweiterung Schlachthaus Büdemli". 
 
Patricia Matti, Gemeinderätin Ressort Bauinspektorat und Raumplanung erläutert das Ge-
schäft.  
Es folgen zwei Wortmeldungen zugunsten des Projektes.  
 
Beschluss 
Mit 378 Ja- zu 3 Nein-Stimmen heisst die Versammlung den Antrag gut. 
 
 
2. Erheblichkeitsantrag Sanierung Ortsdurchfahrt Schönried: Soll die Durchfahrtsge-

schwindigkeit von 50 km/h in Schönried beibehalten werden? 
 Beschlussfassung über den Erheblichkeitsantrag 
 
Im Jahr 2011 wurde an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember der Antrag "In der Ort-
schaft Schönried entlang der Hauptstrasse (zwischen den vier Zebrastreifen) wie Gru-
benstrasse (ab Hauptstrasse, MOB Übergang bis und mit Einstieg Panorama Fuss- und Wan-
derweg) ist der nicht-motorisierte Verkehr eingehend zu prüfen, Lösungsansätze zu erarbeiten 
um die Sicherheit und den Komfort des nicht-motorisierten Verkehrs zu verbessern" vom Sou-
verän mit grossem Mehr als erheblich erklärt. 
 
Seitdem ist das Tiefbauamt des Kantons Bern, in enger Zusammenarbeit mit der Einwohner-
gemeinde Saanen sowie der eingesetzten Begleitgruppe daran, die Sanierung der Orts-
durchfahrt Schönried zu planen. Die Frage des Geschwindigkeitsregimes wurde dabei mehr-
fach behandelt und verschiedenste Varianten besprochen. Diese reichen von beibehalten von 
generell 50, Reduktion auf 40 km/h bis hin zur Schaffung einer Tempo-30-Zone. Bis dato 
konnte dazu kein abschliessender Beschluss gefasst werden. 
 
Erheblichkeitsantrag für Durchfahrtsgeschwindigkeit 50 km/h in Schönried 
An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2023 wurde seitens des Petitionskomitees 
"gegen Tempo 30 innerorts auf der Kantonsstrasse in Schönried" ein Erheblichkeitsantrag ge-
stellt, der verlangt, dass an einer der nächsten Gemeindeversammlungen über die Durch-
fahrtsgeschwindigkeit in Schönried abgestimmt wird. Das bis dato erarbeitete Projekt soll we-
der bewertet noch vorgestellt werden. Es geht darum das Temporegime im Grundsatz zu klä-
ren, damit der Kanton eine Stossrichtung erhält, damit die Sanierung der Ortsdurchfahrt wei-
terbearbeitet werden kann.  
 
Trotz eines Entscheids der Gemeindeversammlung wird über die endgültige Durchfahrtsge-
schwindigkeit das Tiefbauamt des Kantons Bern als Strasseneigentümerin entscheiden. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung die Beantwortung folgender Frage:  
Soll die Durchfahrtgeschwindigkeit von 50 km/h in Schönried beibehalten werden? 
 
Klaus Romang, Gemeinderat Ressort Infrastrukturen erläutert das Geschäft.  
Nach einigen Wortmeldungen Pro und Contra schliesst der Vorsitzende die Beratung.  
 
Beschluss 
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Die Versammlung äussert sich mit 325 Ja- zu 47 Nein-Stimmen für die Beibehaltung von Tem-
po 50 km/h.   
 
 
3. Verschiedenes 
Die Gemeindeversammlung kann Anträge, die einen nicht angekündigten Gegenstand betref-
fen und in ihre Kompetenz (Zuständigkeit der Gemeindeversammlung) fallen, beraten und er-
heblich oder unerheblich erklären. Erheblich erklärte Anträge sind vom Gemeinderat einer spä-
teren Versammlung zum definitiven Entscheid vorzulegen (Art. 63 AWR). 
 
a. Vorfrankatur Abstimmungskuverts: Orientierung 
Nathanael Perreten, Gemeinderat Ressort Finanzen informiert, dass der Gemeinderat im Sin-
ne des Erheblichkeitsantrags von Daniela Bach vom 8. Dezember 2023 entschieden hat, ab 
der Abstimmung vom 9. Juni 2024 sämtliche Antwortkuverts für A-Post zu frankieren. Dafür hat 
er einen Nachkredit für das Jahr 2024 von Fr. 20'000.— bewilligt.  
 
Vera Steiner stellt den Antrag zu prüfen, ob tatsächlich Nicht-Stimmberechtigte eine Gemein-
deinitiative einreichen dürfen. 
Gemeindepräsident Toni von Grünigen nimmt das Anliegen entgegen zur Prüfung, worauf Vera 
Steiner den Antrag zurückzieht.  
 
 
Saanen, 22. März 2024    Der Gemeinderat von Saanen 
 

 
Das verlesene und mit der korrekten Jahreszahl im Titel versehene Beschlussprotokoll wird 
mit 368 Ja- zu 2 Nein-Stimmen genehmigt. 
 
Schluss der Versammlung: 20.58 Uhr. 
 
 
 GEMEINDEVERSAMMLUNG VON SAANEN 
 Der Präsident Der Verwaltungsdirektor 
 
 
 
 Louis Lanz  i.V. Markus Iseli 


